
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/11/3 3Ob702/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1954

Norm

ABGB §877

ABGB §879 CIIa

ABGB §905

ABGB §1412

DevG §1 Abs1 Z10

DevG §19

Rechtssatz

Der Gläubiger, der entgegen den Devisenvorschriften von seinem Schuldner (Devisenausländer) die Leistung

empfängt, kann die Leistung nicht nochmals mit der Begründung fordern, er sei in einem Devisenstrafverfahren ua zu

einer Verfallsersatzstrafe in der Höhe der Leistung verurteilt worden.
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